
694 G ew ährle is tung  d .  dem okra ti schen  G ese tz l ichkei t

§ 1
Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik ha

ben das Recht, sich mit Anregungen, Anträgen und Be
schwerden an die Organe der Staatsgewalt und an alle 
staatlichen Institutionen zu wenden, um durch ihre Vor
schläge zur besseren Arbeit auf allen Gebieten unseres 
wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus und des Staats
apparates beizutragen sowie gegen ungesetzliche Maßnah
men und schlechte Arbeitsweise von Mitarbeitern oder 
Dienststellen des Staatsapparates Beschwerde zu führen. 
Die schnelle Erledigung der Vorschläge und Beschwerden 
wird dadurch gefördert, daß sich die Bürger an diejenige 
Dienststelle wenden, zu deren Wirkungsbereich die in dem 
Vorschlag oder der Beschwerde aufgeworfene Frage ge
hört, insbesondere mit Fragen örtlichen Charakters an die 
örtlichen Organe der Staatsgewalt. Wenn Beschwerden zu
gleich an mehrere Dienststellen gerichtet werden, führt 
dies zu unnötiger Mehrarbeit und Verzögerung in der Er
ledigung.

§ 2
Die persönliche Verantwortung für die Organisierung 

der Entgegennahme und Prüfung von Vorschlägen und Be
schwerden der Werktätigen wird übertragen:

a) in den Ministerien dem Minister, in den Staatssekre
tariaten dem Staatssekretär;

b) in den Bezirken, Kreisen, Städten und Gemeinden 
den Vorsitzenden der Räte;

c) in allen anderen Dienststellen und Institutionen dem 
Leiter.
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